
Anreise mit dem Flugzeug

Dresden (DRS) ist Ihr Zielflughafen.

Die Bildungsstätte ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu  
erreichen. Die nächst gelegene Haltestelle heißt Infineon. 
Fahrplan- und Tarifinformationen erhalten Sie unter www.dvb.de.

Bus Linie 77 
Steigen Sie am Flughafen in den Bus Linie 77 Richtung 
• Infineon und fahren bis zur Endhaltestelle Infineon. Folgen 
Sie den Hinweisschildern der DGUV Akademie. Nach etwa 
40 m erreichen Sie den Campus der DGUV Akademie mit 

dem Akademiehotel. Die Bildungsstätte Dresden befindet sich 
nördlich des Parkplatzes auf dem Campus der DGUV Akademie in 
Haus 9. Sie erreichen Haus 9 über die Treppenaufgänge oder das 
Akademiehotel.

Taxi
Mit dem Taxi erreichen Sie die Bildungsstätte Dresden auf dem 
Campus der DGUV Akademie in der Königsbrücker Landstraße 2
in etwa 5 Minuten. Ein Taxistand befindet sich direkt vor der 
Ankunftshalle am Flughafen.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Organisation

Dipl.-Phys. Martin Brose: 0221 3778-6177

Kosten

Diese Veranstaltung zählt zum Seminarangebot der BG ETEM 
für ihre Mitgliedsbetriebe. Die Kosten für Übernachtung, 
 Verpflegung sowie die An- und Abreise werden für Mitglieds-
betriebe/ Versicherte der BG ETEM im Rahmen der für Semi-
nare geltenden Bestimmungen übernommen.

Anmeldung

BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Prävention/Seminaranmeldung
Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln

Seminardatenbank der BG ETEM
www.bgetem.de ➔ Seminare ➔ Seminardatenbank 
➔  Kategorie/Zielgruppe „Sonderveranstaltungen und 
 Workshops“ ➔ W 23

Per Fax oder E-Mail
Fax: 0221 3778-6027
E-Mail: schulung@bgetem.de

Bitte bei der Anmeldung per Fax oder E-Mail die Mitglieds-
nummer angeben.

Telefonische Rückfragen zur Anmeldung
Telefon: 0221 3778-6464 

Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Tagungsort:
DGUV Akademie – Aula
BG ETEM
Königsbrücker Landstraße 2 
01109 Dresden 
Telefon: 0351 457-2902
Fax: 0351 457-2905

Informationsveranstaltung zu 
den neuen Technischen Regeln 
zur OStrV

10.–11. April 2014 in Dresden
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Informationsveranstaltung zu den neuen Technischen Regeln 
zur OStrV

Im Juli 2010 trat die „Verordnung zum Schutz der Arbeitneh-
mer  vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung“ 
 (OStrV) in Kraft. Sie gibt erstmals Grenzwerte für künstliche 
optische Strahlung (ultraviolette, sichtbare und infrarote 
Strahlung) vor.

Künstliche optische Strahlung kann Augen und Haut schädigen. 
Zum Schutz der Beschäftigten muss der Arbeitgeber in der 
Gefährdungsbeurteilung die Exposition seiner Beschäftigten 
gegenüber dieser Strahlung bewerten und geeignete Schutz-
maßnahmen ergreifen. 

Diese Veranstaltung richtet sich an Arbeitgeber, Führungs kräfte 
und Sicherheitsfachkräfte sowie Fachkundige Personen für 
Gefährdungsbeurteilung im Bereich inkohärenter optischer 
Strahlung und Laserstrahlung. Die Teilnehmer werden über 
den aktuellen Stand der geplanten Technischen Regeln (TROS) 
zur OStrV informiert, damit sie ihre Betriebe und Einrich-
tungen hinsichtlich der dort vorhandenen Quellen künstlicher 
 optischer Strahlung auf Grundlage dieser Regeln überprüfen 
und geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen festlegen können.

Veranstaltungsprogramm

10.04.2014
•  Begrüßung
•  OStrV und Arbeitsmedizinische Vorsorge
•  Technische Regeln und ihre Bedeutung – aus dem UA4
•  Überblick TROS für inkohärente optische Strahlung (IOS) – 

 Expositionsgrenzwerte
•  TROS IOS – Gefährdungsbeurteilung
•  TROS IOS – Schutzmaßnahmen
•  Umsetzung aus der Sicht einer Sicherheitsfachkraft

•  TROS Laserstrahlung
•  TROS Laserstrahlung – Gefährdungsbeurteilung
•  Indirekte Gefährdung: Blendung

11.04.2014
•  TROS Laserstrahlung – Messung und Berechnung
•  TROS Laserstrahlung – Schutzmaßnahmen
•  Umsetzung aus der Sicht einer Sicherheitsfachkraft
•  Abschlussdiskussion

Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG)

OStrV

Technische Regeln zur  
OStrV  

TROS Laserstrahlung

Teil Allgemeines

Teil 1:  Beurteilung der 
Gefährdung durch 
 Laserstrahlung

Teil 2:  Messungen und 
 Berechnungen von 
 Expositionen gegen-
über Laserstrahlung

Teil 3:  Maßnahmen und 
Schutz vor Gefähr-
dungen durch Laser-
strahlung
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Technische Regeln zur  
OStrV 

TROS Inkohärente 
 Strahlung

Teil Allgemeines

Teil 1:  Beurteilung der 
 Ge fährdung durch  
 inkohärente optische 
Strahlung

Teil 2:  Messung und 
 Be  rechnungen von 
Expositionen gegen-
über inkohärenter 
optischer Strahlung

Teil 3:  Maßnahmen zum 
Schutz vor Gefähr-
dungen durch in-
kohärenter optischer 
Strahlung

Checkliste (Erstcheck)

Anforderungen
Erfüllt

Ja Nein

CE Kennzeichnung  
des  Arbeitsmittels 
 vorhanden?

❒ ❒

Konformitätserklärung 
des Herstellers liegt vor? ❒ ❒

Gefährdungsbeurteilung 
vorhanden? ❒ ❒

Wurden benachbarte 
passiv belastete Arbeits-
bereiche/Arbeitsplätze 
bewertet?

❒ ❒

Liegen Messergebnisse 
oder vergleichbare Ex-
positionsbewertungen 
für die Arbeitsplätze vor?

❒ ❒

Betriebsanweisung 
 erstellt? ❒ ❒

Unterweisungsnachweis 
vorhanden? ❒ ❒

Persönliche Schutzaus-
rüstungen vorhanden? 
(Schutzbrillen, Schutz-
kleidung)

❒ ❒

Abschirmungen 
 vor handen? ❒ ❒

Nichtreflektierende 
 Decken/ Oberflächen 
vorhanden?

❒ ❒

Beim Überschreiten der 
Messergebnisse erfolgen 
Angebote zur arbeits-
medizinischen Beratung?

❒ ❒

Veranstaltungstermin
10.–11. April 2014 
Beginn: 10. April 2014, 09:00 Uhr 
Ende:     11. April 2014, 10:15 Uhr

Tagungsort
DGUV Akademie, Aula
Königsbrücker Landstraße 2
01109 Dresden

EnTwuRf


